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Vorstandsbericht des Vorsitzenden bei der Mitgliederversammlung des Verbandes am 22. September 2008 in Speyer

Pfarrerinnen und Pfarrer – ein Beruf mit Zukunft?!

„Traumberuf Theologin“ – Der Nachwuchs ist überwiegend weiblich!

„Traumberuf Theologin“, so ist ein Bericht in der Zeitschrift „Die Welt“ vom 08.07. überschrieben. Er interpretiert die neuesten statistischen Angaben zur Ausbildungssituation und zur Personalentwicklung in der EKD und kommt dabei zu dem Schluss, dass es ein neues Interesse am Pfarrberuf gäbe. Die Zahl der Theologiestudierenden, die sich in die Anwärterlisten der Landeskirchen eintragen ließen, sei von 2005 bis 2007 von 364 auf 457 gestiegen. Der theologische Nachwuchs sei dabei überwiegend weiblich. Während bei den Dienstverhältnissen auf Lebenszeit noch der Männeranteil überwiege, lägen bereits im Vikariat die Frauen vorn. 

Ich habe noch einmal in den aktuellen EKD-Statistiken (Stand 2006) diese Angaben überprüft und will die bereits genannten Zahlen noch ein wenig ergänzen: Bei den Dienstverhältnissen auf Lebenszeit liegt der Männeranteil im EKD-Durchschnitt noch bei 68,2 Prozent. Von den 22636 Aktiven sind 7196 Frauen. Im Vikariat überwiegen aber bereits die Frauen. Von den insgesamt 932 Personen sind 491 Vikarinnen. Ansonsten sei die Kirche, so „Die Welt“, aber weithin jetzt schon weiblich. In der EKD einschließlich der Diakonie seien gut 73 Prozent der Beschäftigten Frauen, ähnlich hoch liege deren Anteil im Ehrenamt.

Ich will Sie in meinem Bericht nicht mit Statistiken langweilen. Ein paar Daten will ich aber an dieser Stelle doch noch einmal im Blick auf die Pfarrerinnen in Erinnerung rufen: Im Jahr 1900 wurden erstmals Frauen in Deutschland zu einem Universitätsstudium zugelassen, und zwar in Baden. In den folgenden Jahren studierten auch die ersten Frauen Theologie. Der Weg ins Pfarramt war aber dann noch ein langer und mühsamer Weg. In der Zeit des 2. Weltkriegs und einige Jahre nach dem Krieg wurden die Theologinnen wohl mit der selbständigen und verantwortlichen Leitung von Kirchengemeinden beauftragt, weil die Pfarrer fehlten. Aber eine volle Anerkennung mit dem Recht zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung erhielten sie meist erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, in einigen VELKD-Kirchen wesentlich später, in Schaumburg-Lippe erst 1990.  

Heute wissen wir, dass die kirchliche und die geistliche Kultur ärmer wären ohne die Aufnahme des unterschiedlichen Erfahrungs- und Lebenshintergrundes, der verschiedenen Gaben und Begabungen von Männern und Frauen in Theologie, Liturgie und Spiritualität. Deshalb sind Pfarrerinnen eine große Bereicherung und aus unseren Kirchen nicht mehr wegzudenken.

Ist der Beruf der Pfarrerin und des Pfarrers noch ein interessanter und herausfordernder Beruf? –  Die mittelfristige Personalplanung in der EKD 

Nach diesem kleinen Ausflug in die Geschichte der Theologinnen komme ich wieder zur Entwicklung der Zahl der Theologiestudierenden und 

– darauf aufbauend – zur mittelfristigen Personalplanung in den einzelnen Landeskirchen zurück. Sie ist unter www.theologiestudium.info im Internet nachzulesen. 

„Auf Theologiestudierende mit dem Ziel Pfarramt wartet ein interessanter, 
herausfordernder und vielfältiger Beruf.“ So heißt es zu Beginn. Das klingt 
einladend und ermutigend. Doch dann wird auf den folgenden Seiten die 
Personalplanung in den einzelnen Landeskirchen dargestellt. Leider wird dabei das eben geweckte Interesse für diesen Beruf nicht gerade gefördert. 

Gemeinsam ist den tabellarischen Angaben aus den einzelnen Landeskirchen: 
- Überwiegend geringe Auf- und Übernahmequoten auch für die nächsten 
  Jahre, 

- keine Hinweise auf den Willen zu einer gemeinsamen oder zumindest 

  abgestimmten Personalpolitik innerhalb der EKD trotz aller Bestrebungen zu 

  einer größeren Einheit und

- kaum eine Wechselmöglichkeit zwischen den einzelnen Landeskirchen.
In der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, in der Förderation evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland und in der Evangelischen Kirche der Pfalz ist eine kleine Öffnung für Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Landeskirchen zu erkennen, wenn bei der Angabe „Aufnahme ins Vikariat“ darauf hingewiesen wird, dass eine begrenzte Zahl möglichst junger Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Landeskirchen bei guter Eignung aufgenommen werden kann.

Es fällt aber auch ins Auge, dass in der Lippischen Landeskirche zurzeit ein Einstellungsstopp für den Pfarrdienst besteht und bis 2010 keine Aufnahmen ins Vikariat geplant sind. Das gilt auch für die Aufnahme ins Vikariat in Oldenburg. Bis 2012 sind dort pro Jahr je zwei Bewerber für den Pfarrdienst vorgesehen. Die Bremische Evangelische Kirche sieht von 2008 bis 2010 keine Aufnahmen in den Probedienst vor, ebenso die Evangelische Landeskirche Anhalts. 

Es tröstet wenig, wenn Oberkirchenrat Joachim Ochel, der Ausbildungsreferent im EKD-Kirchenamt, in dem schon genannten Artikel in der „Welt“ feststellt: „Generell sind die Berufsaussichten für den theologischen Nachwuchs derzeit gut.“ Die Begründung, die er dafür liefert, ist wohl einsichtig, motiviert aber kaum mögliche Interessenten. Er verweist auf der einen Seite darauf, dass es vom Jahr 2015 an voraussichtlich für 10 Jahre eine große Zahl von 

Pensionierungen in den EKD-Kirchen geben werde. Auf der anderen Seite planten die einzelnen Landeskirchen im Zuge der Konsolidierungsmaßnahmen 

und im Blick auf die demografische Entwicklung der Gemeindegliederzahlen 

bei der Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer weit weniger zu kürzen als bei den anderen Mitarbeitenden. Ab 2012 wird – wie aus den Angaben der einzelnen Landeskirchen zu entnehmen ist – allgemein wegen der steigenden Zahl der Ruhestandsversetzungen mit einer Entspannung der Personalsituation gerechnet. In Bayern z.B. verdoppelt sich bis 2012 fast die heutige Zahl der Ruhestandsversetzungen, ab 2022 wird innerhalb von zehn Jahren mit Ruhestandsversetzungen von über 1000 Pfarrerinnen und Pfarrern gerechnet. 

Es ist natürlich richtig, wenn man den Anstieg der Ruhestandsversetzungen auch als Anstellungschance für den Nachwuchs sieht. Aber auch wenn wieder mehr Studentinnen und Studenten Evangelische Theologie studieren, darf nicht übersehen werden, dass die Zahlen seit 1982 von insgesamt 26292 auf 8856 im Jahr 2006 zurückgegangen sind. Es muss deshalb immer lauter und eindringlicher gefragt werden, wie in Zukunft die noch zur Verfügung stehenden Pfarrerinnen und Pfarrer die vorhandene Arbeit bewältigen können und sollen. Diese Frage stellt sich ja jetzt schon, weil die Anforderungen aus vielerlei Gründen immer mehr steigen. Nur durch eine konsequente Prioritätensetzung, deren Durchsetzung nicht nur den Pfarrerinnen und Pfarrern überlassen werden darf, wird in Zukunft die Arbeit noch zu leisten sein. 

„Es wird immer schwerer zu wissen, was man als Erstes und Wichtigstes zu tun hat“ – Welche Rolle spielen die Pfarrerinnen und Pfarrer in der kirchlichen Arbeit?
In allen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen seit 1972 kommt deutlich zum Ausdruck, dass sich die Erwartungen an die Kirche „auf Verkündigung, 
Gottesdienst, Amtshandlungen und Diakonie“ konzentrieren.1 Sowohl die EKD als auch die VELKD haben in ihren jüngsten Verlautbarungen den Gottesdienst als Schwerpunkt kirchlicher Arbeit und Lebensäußerung in den Mittelpunkt 
gestellt. Zu Beginn der 10 Thesen, die der Leitende Bischof der VELKD, Dr. Johannes Friedrich, zum 60. Gründungsjubiläum der VELKD formulierte, heißt es: „Das Hören auf das Wort Gottes, die Antwort des Glaubens und das Feiern des Gotteslobes bilden den Mittelpunkt und die Kraftquelle in Vergangenheit und Zukunft.“ Ähnlich lautet es in der Kundgebung der 10. Synode der EKD vom 07. November 2007 unter dem Schwerpunktthema „evangelisch Kirche sein“: „Im Gottesdienst – in seinen vielfältigen Formen im Alltag der Welt – kommen in Wort und Tat die wesentlichen Dimensionen des kirchlichen Auftrags Gottesbegegnung, Lebenserneuerung und Gemeinschaft zur Geltung.“

Aber wie sieht das im Alltag von Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrern aus? Liegt der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit tatsächlich beim Gottesdienst und bei den Kasualien?
Im Einführungsreferat zum Diskussionsprozess „Kirche vor Ort“ vor der bayerischen Landessynode 2005 in Augsburg sagte Oberkirchenrat Rüdiger Schloz, der langjährige Planungsreferent der EKD: „Die Schwerpunkte der Tätigkeit von Pfarrerinnen und Pfarrern haben sich total verschoben. Aus Geistlichen, die Gottes Wort studieren, Gottesdienste mit Sorgfalt vorbereiten und mit spürbarer Freude feiern, Kinder und Erwachsene im Glauben unterweisen, als Seelsorger, Tröster und Berater wirken, sind vielfach mittlere Unternehmer geworden.“ 2
Die Pfarrerinnen und Pfarrer würden gern den Schwerpunkt auf die eben im 
Zitat genannten Arbeitsbereiche legen, aber nur etwa 57 % der Arbeitszeit steht für diesen Kernbereich zur Verfügung, wie die verschiedenen „Zufriedenheits-untersuchungen“ bei den Pfarrerinnen und Pfarrern gezeigt haben. 

Weil es unklar geworden ist, welche Rolle die Pfarrerinnen und Pfarrer in unseren Kirchen eigentlich einnehmen sollen, ist es so schwer, Prioritäten für die Arbeit zu setzen. Ich halte die Beschreibung der momentanen Situation der Pfarrerinnen und Pfarrer von Jörn Halbe, dem ehemaligen Rektor des Pastoralkollegs der Nordelbischen Kirche, für zutreffend: Das berufliche Elend, in dem sich Pastorinnen und Pfarrer zunehmend häufig gefangen sehen, „ist nicht einfach das Maß – und sei es das Übermaß – anfallender Aufgaben und Pflichten, das krank macht (das gibt es im Einzelfall auch); tiefer liegt und umfassender wirkt das Zerfließen, die Diffusion, der Gesichtsverlust des Pfarrberufs selbst, ... das typisch Eigene, Unverwechselbare dieses Berufs, das den Betroffenen sagt, wer sie sind, was sie sollen.“3
Und er führt weiter aus: „Es ist zunehmend unklar geworden, was eigentlich ‚Amt’ und ‚Ordination’ für die berufliche Identität der Pastorinnen und Pfarrer und damit für das Verhältnis sowohl der Ordinierten zu den Nichtordinierten als auch der Ordinierten zueinander in der Sache bedeutet. Die Ausdifferenzierung immer neuer Handlungsfelder in der pastoralen Praxis, entsprechend die Spezialisierung der Arbeit hat alle Aufmerksamkeit berufssoziologisch auf das gelenkt, was ‚Professionalisierung’ des Pfarrberufs heißt, aber mit anderem und viel größerem Recht ‚Entprofessionalisierung’ genannt werden könnte, ... weil das Ende vom Lied ist: ‚In diesem Beruf wird es immer schwerer zu wissen, was man als Erstes und Wichtigstes zu tun hat’, und im Verhältnis zu den Mitarbeitenden: ...was man aus gutem Grund nicht zu tun hat.“4
Das ambivalente Bild von den Pfarrerinnen und Pfarrern, das im Perspektivpapier der EKD „Kirche der Freiheit“ gezeichnet wird, hilft für eine Klärung nicht weiter. Wahrscheinlich müssen entsprechende Impulse aus den einzelnen Gliedkirchen kommen. Ich ermuntere deshalb die Synoden der Gliedkirchen, sich mit dem Pfarrerinnen- und Pfarrerbild eingehend zu befassen. Das wird auch das Profil der kirchlichen Arbeit insgesamt schärfen. 

„Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive“ und die Frage der Pfarrervertretung in den Gliedkirchen und auf EKD-Ebene

Mit großem Interesse habe ich die Denkschrift des Rates der EKD „Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive“ gelesen, die vor kurzem der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Ich könnte jetzt über das Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, über den Zusammenklang von sozialer und wirtschaftlicher Verantwortung und über die Ermutigung reden, wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen und mitarbeiterfreundliche Arbeitsbedingungen miteinander zu verbinden. Das alles wird auf 129 Seiten gut begründet ausgeführt. Ich will darauf nicht näher eingehen, weil es den Rahmen meines Berichtes sprengen würde. Ausgehend von einigen Aussagen in der Denkschrift möchte ich vielmehr einen Bogen spannen zur Unternehmenskultur in unseren Kirchen und zum Verhältnis von Kirchenleitung und  Pfarrervertretung. Mein besonderes Interesse beim Lesen der Denkschrift galt deshalb dem Abschnitt 4.2: „Mitbestimmung und Mitverantwortung“. Da heißt es: „Die Unternehmenskultur muss sich auch im Verhältnis zwischen Arbeitnehmervertretung und Unternehmensführung beweisen... Mitbestimmung kann dazu helfen, Vertrauen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen auf der einen Seite und den Führungskräften in den Unternehmen auf der anderen Seite aufzubauen... Sie kann dazu beitragen, Mitarbeiter zu motivieren und sich mit ihrem Betrieb und Unternehmen zu identifizieren.“5
Zu Recht weist die Denkschrift mehrmals darauf hin, dass Kirche wohl kein Unternehmen ist, aber dennoch auch unternehmerisch handeln muss. Insofern sind die Erwartungen an die Unternehmenskultur, die in der Denkschrift genannt werden, auch auf die Kirche zu übertragen. Klar ist, dass es bei öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen, also auch in Bezug auf die Pfarrerinnen und Pfarrer, nicht um Mitbestimmungs-, sondern nur um Anhörungsrechte gehen kann. 

Bei unseren Gesprächen in der Fuldaer Runde wird immer wieder deutlich, dass es auf der einen Seite Kirchen gibt, in denen die Pfarrervertretungen seit vielen Jahren konstruktiv und vertrauensvoll mit den Kirchenleitungen zum Wohl der Kirchen und im Interesse der Pfarrerinnen und Pfarrer zusammenarbeiten. Leider kommt in den Gesprächen auf der anderen Seite auch immer wieder zum Ausdruck, dass das Verhältnis zwischen Pfarrervertretung und Kirchenleitung nicht in allen Kirchen gut ist und die Zusammenarbeit nicht überall zur Zufriedenheit gelingt. Wenn ich die Intention der Denkschrift aufnehme, heißt das: Das Ernstnehmen der legitimen Rechte der Pfarrervertretung kann dazu helfen, dass das Vertrauen zwischen den Pfarrerinnen und Pfarrern und der Kirchenleitung gestärkt wird. Wer spürt, dass seine Stimme gehört wird, wem Verantwortung zugetraut und zugestanden wird, der ist auch motiviert, sich mit ganzer Kraft in die Arbeit einzubringen.

Ohne gegenseitige Offenheit und ohne den Willen zu einem vertrauensvollen Miteinander kann die Zusammenarbeit zwischen Kirchenleitung und Pfarrervertretung auf Dauer nicht gelingen. Nur wenn man sich zusammensetzt, gemeinsam nachdenkt und Entscheidungen auf Grund der besseren Argumente trifft, wird man auf einem guten Weg vorankommen. 

Deshalb ist es höchst bedauerlich, dass es in einigen Kirchen überhaupt noch keine Pfarrervertretung gibt. Die Evangelische Kirche im Rheinland hat nach Verhandlungen, an denen auch der Verband beteiligt war, inzwischen in Aussicht gestellt, dass sie ein Pfarrervertretungsgesetz erarbeiten wird. Aus der Evangelischen Landeskirche Anhalts, aus der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und aus der Lippischen Landeskirche gibt es noch keine Signale, die auf die baldige Einrichtung einer Pfarrervertretung hinweisen würden.  

Es wird natürlich immer wieder das Argument gebraucht, dass die Vereine doch bei Gesetzgebungsverfahren einbezogen würden. Leitend sollte jedoch sein, was in der Richtlinie des Rates der EKD zur „Regelung der Vertretung der Pfarrerinnen und Pfarrer“ von 1997 ausgeführt wird: „Die Festschreibung der Vertretung in einer gesetzlichen Regelung oder gesetzesvertretenden Verordnung (Rechtsverordnung) sorgt für Sicherheit auf beiden Seiten... Durch eine verbindliche Rechtsgrundlage werden gleichzeitig Verpflichtungen deutlich und Verfahren transparent. Die Beteiligung erfolgt nicht nur von Fall zu Fall, sondern wird für die geregelten Bereiche kontinuierlich wahrgenommen.“ 

Der Verband wird erstmals als Pfarrervertretung der EKD tätig –

Stellungnahme zum Entwurf des Disziplinargesetzes 

Dieser Grundsatz sollte auch gelten, wenn es darum geht, die Pfarrervertretung auf EKD-Ebene zu regeln. Erstmals werden – wie Sie wahrscheinlich wissen – zwei Gesetze von der EKD vorbereitet, die alle Pfarrerinnen und Pfarrer betreffen und die für alle Gliedkirchen gelten werden. Es geht dabei zunächst um ein einheitliches Disziplinargesetz, das 2009 verabschiedet werden soll. Bisher gab es nebeneinander ein Disziplinargesetz der VELKD und ein Disziplinargesetz der EKD. Nächster Schritt wird 2010 das Pfarrergesetz der EKD sein, das die Pfarrergesetze der VELKD und der UEK ablösen soll. 

Der Verband wird in Bezug auf die beiden Gesetze zum ersten Mal als „Pfarrervertretung“ für alle Pfarrerinnen und Pfarrer in der EKD tätig werden. 

Die Kirchenkonferenz hat bereits 2007 beschlossen, den Verband der Pfarrervereine als den einzigen Berufsverband der Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland beim Gesetzgebungsverfahren zu beteiligen. 

Der Verbandsvorstand hat eine Vorlage für eine Stellungnahme zum Disziplinargesetz erarbeitet, die in der gestrigen Sitzung der Fuldaer Runde diskutiert wurde.

Ich will nun nicht die gesamte Stellungnahme vortragen, sondern nur einige Eckpunkte daraus nennen: 

- Der Verband der Pfarrervereine begrüßt den Entwurf eines einheitlichen 

  Disziplinargesetzes innerhalb der EKD. Ein einheitliches Gesetz für alle 

  Landeskirchen fördert das Zusammenwachsen der Kirchen innerhalb der EKD.  

  Es lädt zur Kooperation ein und schafft die Möglichkeit, Kräfte zu bündeln und 

  finanzielle Ressourcen sinnvoll einzusetzen.

- Wir stimmen der Orientierung am staatlichen Gesetz zu. Das schafft eine 

  größere Rechtssicherheit. Es ermöglicht den Rückgriff auf vorhandene 

  Rechtssprechung und Kommentierung. Wir geben allerdings zu bedenken, dass 

  das staatliche Disziplinargesetz kirchentypische Verfahren, etwa aus dem 

  Bereich der Lebensführung, nicht im Blick hat. Das muss bei der Übernahme 

  der einzelnen Paragrafen des staatlichen Gesetzes berücksichtigt werden.

- Bei jeder Abweichung vom staatlichen Recht zu Ungunsten der Betroffenen 

  muss begründet werden, welche Besonderheit des kirchlichen Dienstes dies 

  nahe legt und rechtfertigt. Wenn keine Begründung gegeben werden kann, 

  muss die abweichende Regelung zurückgenommen werden.  

- Wir schlagen eine Reihe von Ergänzungen vor, die zum Teil in den 

  bisherigen Disziplinargesetzen der EKD und der VELKD enthalten waren und 

  die nun im Entwurf weggefallen sind. Als Beispiel nenne ich nur die 

  Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst zu beantragen, um 

  Beschuldigungen gegen die eigene Person selbst klären zu lassen. 

Die Anhörung des Verbandes innerhalb des Beratungsprozesses zum Disziplinargesetz ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einer geordneten Pfarrervertretung auf der Ebene der EKD. Die Grundlage für die Arbeit als Pfarrervertretung, die Klärung der Rechte und die Rahmenbedingungen für die Arbeit müssen aber für die Zukunft noch genau festgelegt werden. Zu einem Pfarrergesetz der EKD gehört auch folgerichtig ein Pfarrervertretungsgesetz. 

Wir werden nicht nachlassen, den Rat der EKD an seine Richtlinie für die Arbeit der Pfarrervertretung von 1997 immer wieder zu erinnern. Was für die Gliedkirchen vorgeschlagen wird, muss ebenso auf EKD-Ebene gelten.
Mobbing und Nichtgedeihlichkeit und die Frage der Fürsorgepflicht

In einer der letzten Sitzungen der Fuldaer Runde haben wir uns wieder einmal ausführlich mit dem Themenbereich „Mobbing, Nichtgedeihlichkeit und Wartestand“ beschäftigt. Zu Gast war bei uns Frau Sabine Sunnus vom Verein „D.A.V.I.D. gegen Mobbing in der evangelischen Kirche e.V.“ Sie stellte das vom Verein herausgegebene Buch „Berufung Rufmord Abberufung“ vor, das im Untertitel die Stoßrichtung der Veröffentlichung angibt: „Der Ungedeihlichkeitsparagraf in den evangelischen Kirchen: Der falsche Weg, Konflikte zu lösen.“6 

Ständige Gäste sind in der Fuldaer Runde inzwischen Vertreterinnen und Vertreter der Melsunger Initiative, die sich ebenfalls gegen den Ungedeihlichkeitsparagrafen in den Pfarrergesetzen wenden und sich für eine professionellere und kirchengemäße Konfliktlösung in den Gemeinden einsetzen. 

Besorgt machte mich der Hinweis von Frau Sunnus, dass immer mehr Pfarrerinnen und Pfarrer bei ihr und ihren Vorstandsmitgliedern anriefen und um Hilfe bäten, weil sie sich von Kolleginnen bzw. Kollegen oder vom Kirchenvorstand bzw. vom Presbyterium gemobbt fühlten.

Man darf dabei wohl nicht übersehen, dass der Begriff „Mobbing“ sehr schnell und gern als „Allzweckargument“ gebraucht wird, wenn man auf Konflikte 
aufmerksam machen möchte.7 Aber dass sich immer mehr Kolleginnen und
Kollegen in Konfliktsituationen befinden und um Hilfe bitten, verdient unsere ganze Aufmerksamkeit. Tatsächlich erhalte auch ich immer wieder Anrufe von Pfarrerinnen und Pfarrern, die mir schildern, wie sie von einzelnen Mitgliedern des Kirchenvorstands mit – ihrer Meinung nach unberechtigten – Vorwürfen konfrontiert werden. Sie beklagen häufig auch die mangelnde Unterstützung 
ihrer Vorgesetzten und befürchten nicht selten, aus der Gemeinde verdrängt zu werden.
Schon im Frühjahr 2006 hat sich die Fuldaer Runde zu einer Klausurtagung zum Thema „Nichtgedeihlichkeit und Wartestand“ getroffen und Thesen dazu  verabschiedet. Wir sind uns darin mit der „Melsunger Initiative“ einig, dass vordringlich alles getan werden muss, um Verfahren der Nichtgedeihlichkeit zu vermeiden. Dazu müssen Konflikte frühzeitig erkannt und bearbeitet werden. 

Auch die kirchliche Rechtssprechung weist bei der Überprüfung von Verfahren regelmäßig darauf hin, dass vor einer Abberufung mildere Maßnahmen zu prüfen sind, weil eine Abberufung, eine Warte- oder Ruhestandsversetzung  schwere Eingriffe in das lebenslang bestehende öffentlich-rechtliche Dienst- und Treueverhältnis sind.  
Wir haben in der bayerischen Landeskirche im Pfarrergesetz neu geregelt, dass vor einem Verfahren der Nichtgedeihlichkeit zunächst Wege der Konfliktlösung geprüft und angeboten werden müssen (Mediation, Supervision, Gemeindeberatung). Die Erfahrung zeigt aber, dass die Beratung oft zu spät gesucht bzw. vermittelt wird. Oft scheuen sich auch Pfarrerinnen und Pfarrer, schon frühzeitig den Vorgesetzten zu informieren und um Vermittlung zu bitten. 

Ich schließe daraus, dass die Hürde, die für die Betroffenen zu überwinden ist, möglichst niedrig gehalten werden muss. Erste Anlaufstelle bei Konflikten oder beim Verdacht auf Mobbing sollten deshalb nicht die unmittelbaren Dienstvorgesetzten, sondern Vertrauenspersonen in den einzelnen Pfarrkapiteln oder Personen aus den Pfarrervertretungen sein, die speziell geschult werden müssten und die geeignete Hilfsangebote zur Konfliktbewältigung vermitteln könnten. 

Mir fällt bei der Begleitung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen auf, dass sich manche Dekaninnen und Dekane bei Konflikten in einer Gemeinde sehr schnell auf die Seite des Kirchenvorstands stellen. Sie meinen dadurch eine Eskalation vermeiden zu können. Ich will in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass Pfarrerinnen und Pfarrer in einem kirchengesetzlich geregelten öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis zu ihrer Kirche stehen, aus dem sich gegenseitige Rechte und Pflichten ergeben. Von den Pflichten der Pfarrerin und des Pfarrers wird viel und gern gesprochen. Die Fürsorgepflicht der Kirche, die dem korrespondiert, sollte gerade bei Konfliktsituationen in einer Gemeinde ebenso beachtet werden. Im staatlichen Bereich gehört die besondere Fürsorgepflicht des Dienstherrn zu den grundrechtlich verbürgten hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5 GG). Die Fürsorgepflicht umfasst eine Anhörungspflicht sowie die verfassungsrechtliche Pflicht des Dienstherrn, „den Beamten gegen ungerechtfertigte Anwürfe in Schutz zu nehmen und bei seinen Entscheidungen die wohlverstandenen Interessen des Beamten in gebührender Weise zu berücksichtigen.“8
Wir sollten gemeinsam mit den Kirchenleitungen überlegen, wie die Fürsorgepflicht der Kirche gegenüber ihren Pfarrerinnen und Pfarrern in Zukunft bei Verdacht auf Mobbing und in Konfliktsituationen in der Gemeinde noch besser umgesetzt werden kann. 

Das Sonderproblem der hohen Wartestandszahlen in der Evangelischen Kirche im Rheinland und die Einführung eines „Zentralen Auswahlverfahrens“ – Reaktion des Verbandes

Mit großer Sorge und Betroffenheit beobachten wir schon seit längerer Zeit die Entwicklungen im Blick auf Abberufungen und Wartestand in der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR). Wir teilen diese Sorge mit dem Evangelischen Pfarrverein im Rheinland und stehen mit ihm in dieser Angelegenheit in einem intensiven Austausch. In der Evangelischen Kirche im Rheinland befinden sich momentan etwa 120 Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand. 

Abberufungen mit der möglichen Folge des Warte- und Ruhestandes beschränken sich dabei nicht nur auf Verfahren mangels gedeihlichen Wirkens. In § 84 Pfarrerdienstgesetz der UEK (PfDG), das im Ausführungsgesetz der EKiR zum PfDG konkretisiert wird, werden noch eine Reihe weiterer Gründe für eine Abberufung, z.B. die Änderung des Stellenumfangs, genannt.9
Die Rechtsfolgen einer Abberufung bestehen im Verlust der Pfarrstelle. Die Dienstbezüge werden zunächst weitergezahlt, die Dienstwohnung ist allerdings zu räumen. Die Betroffenen haben sich um eine neue Pfarrstelle zu bemühen. Wenn es nicht binnen eines Jahres zu einer Pfarrstellenübertragung kommt, erfolgt die Versetzung in den Wartestand. 

Die Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten dann Wartegeld, das in der Regel 75 Prozent der aktiven Dienstbezüge beträgt. Sie können sich weiterhin um die Übertragung einer Pfarrstelle bewerben. Wenn nicht innerhalb von drei Jahren erneut eine Pfarrstelle übertragen werden kann, so erfolgt die Versetzung in den Ruhestand. Die Frist wird allerdings für die Dauer eines übertragenen Dienstauftrags gehemmt. 

Die Rheinische Landessynode hat in diesem Jahr ein Rahmenkonzept für Stellen mit besonderen Aufgaben (mbA) beschlossen und die Kirchenleitung hat Richtlinien für ein „Zentrales Auswahlverfahren für Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand und für aus der Pfarrstelle Abberufene“ erlassen, um dem Problem der hohen Zahl von Pfarrerinnen und Pfarrern im Wartestand zu begegnen: 

- Danach wird ein Pool von Stellen mit besonderen Aufgaben gebildet, der zu 

  einem kleineren Teil für Pfarrstellenbewerber des theologischen Nachwuchses, 

  im Übrigen für Pfarrerinnen und Pfarrer bestimmt sind, die von ihrer 

  Pfarrstelle abberufen wurden oder sich bereits im Wartestand befinden. 

- Sie haben sich einem zentralen Auswahlverfahren zu unterziehen. Beim 

  Bestehen werden sie in eine mbA-Stelle eingewiesen. Nichtbestehen oder 

  Teilnahmeverweigerung führt in der Regel nach drei Jahren zur 

  Ruhestandsversetzung. 

- Die mbA-Stellen sind auf sechs Jahre befristet. Die Inhaber haben sich auf 

  freie Stellen zu bewerben. Wird nach Ablauf der 6-Jahresfrist keine Pfarrstelle 

  übertragen, so treten die Inhaber wieder in den Wartestand, der nach weiteren 

  drei Jahren in den Ruhestand führt. Eine erneute Teilnahme am 

  Auswahlverfahren ist ausgeschlossen.

- Das Auswahlverfahren liegt in Händen eines Ausschusses, der sich aus je zwei 

  Dezernenten/-innen des Landeskirchenamtes, Pfarrer/-innen und 

  Gemeindegliedern zusammensetzt. Entscheidungsgrundlage ist

  die Personalakte und schriftliche Unterlagen, die von den Betroffenen 

  einzureichen sind. 

- Am Auswahltag wird die Eignung für den Pfarrdienst durch „eine 

  Selbstpräsentation, ein strukturiertes Interview und eine Aufgabe zur 

  Überprüfung der theologischen Fachlichkeit“ gemessen. 

- Die Bewertung erfolgt durch ein Punktesystem. 

Der Verbandsvorstand hat sich nach den ersten Erfahrungsberichten von Betroffenen in Abstimmung mit dem Evangelischen Pfarrverein im Rheinland entschlossen, bei diesem komplexen Thema einen Gutachter zu beauftragen. Wir konnten dazu den anerkannten und hoch geschätzten Kirchenjuristen Professor Dr. Christoph Link gewinnen.

Bei der Aufgabenstellung für das Gutachten ging es uns zum Einen um die Frage der Legitimität von Warte- und Ruhestandsversetzungen und zum Anderen um den Umgang mit dem Problem der hohen Zahl an Pfarrerinnen und Pfarrern im Wartestand und um die vermeintliche Lösung durch ein zentrales Auswahlverfahren.

Das Gutachten stellt zunächst den Grundsatz der Unversetzbarkeit einer Pfarrerin und eines Pfarrers heraus. Schon das mittelalterliche Kirchenrecht habe diesen Grundsatz gekannt. Er sei von der Reformation aufgenommen worden und gelte in nahezu allen evangelischen Landeskirchen im Prinzip bis heute. Der Grundsatz der Unversetzbarkeit gründe im notwendigen engen Vertrauensverhältnis zwischen Pfarrerin bzw. Pfarrer und Gemeinde. Die grundsätzliche Unversetzbarkeit der Pfarrerin bzw. des Pfarrers und die in untrennbarem Zusammenhang damit stehende, auf Dauer angelegte Übertragung des Pfarramts würden Eigenverantwortung, Selbständigkeit und Unparteilichkeit der Amtsführung bezwecken. In der Wahrnehmung des Predigtamtes als geistlich-theologischer Aufgabe sollen Pfarrerinnen und Pfarrer frei und nur ihrem Gewissen verpflichtet sein – im Interesse der Verkündigung der christlichen Botschaft. 

Der nach wie vor maßgebende Grundsatz der Unversetzbarkeit gelte aber nicht ausnahmslos. Die Rechte des Amtsträgers müssten dann zurücktreten, wenn ihre Sicherung mit dem im konkreten Amtsbereich zu erfüllenden Auftrag der Kirche in einen ernsthaften, anders nicht zu behebenden Konflikt gerate. Unversetzbarkeit und Versetzungsmöglichkeit im Einzelfall um des kirchlichen Auftrags willen, seien deshalb, so Link, unverzichtbare Teile des einen reformatorischen Amtsverständnisses.10
„Eine Versetzung bzw. Wartestandsversetzung kann im Lichte der grundsätzlichen Unversetzbarkeit ‚als ultima ratio’ nur dort in Betracht kommen, wo die Kirchenleitung nach eingehender Prüfung des Sachverhalts und seelsorgerisch verantworteten Anhörungen zu dem Schluss kommt, dass im konkreten Fall der Riss zwischen Gemeinde und Amtsträger(in) wirklich unheilbar geworden ist, sich also auch durch intensive Vermittlungsbemühungen kirchenleitender Instanzen nicht mehr schließen lässt. Was im staatlichen Recht als selbstverständlicher Grundsatz gilt, dass Aufsicht in erster Linie auf Beratung, Hilfe und gütliche Konfliktbereinigung zielt und erst bei deren Versagen Rechtseingriffe als letztes Mittel angezeigt sind, das muss erst recht in der ‚christokratischen Bruderschaft’ (Erik Wolf) der Kirche gelten.“11
Daraus folgt nach Prof. Dr. Link, dass auf der einen Seite Wege zur Konfliktlösung verfahrensrechtlich im Pfarrerdienstrecht verankert sein müssen. Er nimmt dabei auf Regelungen Bezug, die schon in einzelnen Landeskirchen erfolgreich praktiziert werden. Auf der anderen Seite müssen Versetzungen, vor allem Wartestandsversetzungen, auf wenige Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Der Tatbestand des nichtgedeihlichen Wirkens hat übrigens im staatlichen Beamtenrecht keine Parallele. Dienstverletzungen sind hier durch spezielle Verfahren der Lehrbeanstandung oder des Disziplinarrechts zu sanktionieren. „Dass ein Beamter deshalb in den Ruhestand kommt, weil es mit ihm schwierig geworden ist, das gibt es beim Staat nicht.“12
Prof. Dr. Link nimmt in seinem Gutachten eine Reihe von Punkten im Zusammenhang mit Abberufungsverfahren auf, die schon im Gutachten von Dr. Wolfgang Bock genannt wurden, das er 1999 im Auftrag des Verbandes erstellt hat.13 Der Schwerpunkt der Untersuchung lag aber diesmal beim neu eingeführten Auswahlverfahren in der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Nach der ausführlich begründeten Darlegung von Prof. Dr. Link bestehen schon erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Grundlage für das Auswahlverfahren. Die EKiR sei Gliedkirche der UEK und habe die Gesetzgebungskompetenz für das kirchliche Dienstrecht an die UEK übertragen (Art. 6 Abs. 4 Nr. 2 GO.UEK). „Eine explizite Öffnungsklausel, auf die die EKiR Einführung und Gestaltung des Auswahlverfahrens stützen könnte, findet sich im PfDG (und insbes. in dessen §§ 88 – 91) nicht.“14 Die EKiR sei deshalb bereits durch das höherrangige Recht der UEK an der Einführung eines Auswahlverfahrens in der gegenwärtig praktizierten Form gehindert. 

Prof. Dr. Link hält auch die Rechtsgrundlage für nicht ausreichend. Einführung und Ausgestaltung des Auswahlverfahrens hätten ihre Rechtsgrundlage in einem Synodenbeschluss, der das von der Kirchenleitung erstellte Rahmenkonzept billige, sowie in den zu seiner Ausführung erlassenen und der Synode zur Kenntnis gebrachten Richtlinien der Kirchenleitung. Für das kirchliche Dienstrecht gebiete Art. 130 Buchstabe e der Kirchenordnung und Art. 6 Abs. 4 Nr. 2 der Grundordnung der UEK zwingend die Regelung in Gesetzesform. Ein „schlichter“ Synodenbeschluss und eine Kenntnisnahme der Richtlinien der Kirchenleitung genügten diesen Anforderungen nicht. Die Einführung des zentralen Auswahlverfahrens verstoße deshalb gegen Art. 130 Buchstabe e der Kirchenordnung der EKiR und sei kirchenverfassungswidrig. 

Die Regelungen verletzten auch die Grundsätze des Vertrauensschutzes. Man hätte angemessene Übergangsregelungen für die schaffen müssen, die sich 2007 schon im Wartestand befanden. Diese Personengruppe hätte man von der Teilnahmepflicht am Auswahlverfahren ausnehmen müssen. 

Im hohen Maße problematisch sei neben den eben genannten rechtstechnischen Mängeln auch die Verfahrensweise zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung. 

Die Berufung in ein öffentlich-rechtliches Pfarrdienstverhältnis schließe grundsätzlich die Bestätigung ein, dass der Berufene zur Ausübung seines Berufes geeignet sei. Gegen die gewählte Form einer verpflichtenden erneuten Eignungsprüfung bestünden deshalb schwerwiegende Bedenken. Eine bloße Abberufung wegen nichtgedeihlichen Wirkens oder das Ende einer Freistellung nach Zeitablauf rechtfertige nicht die Vermutung der mangelnden Eignung. Prof. Dr. Link schreibt dazu: „Daher geht es nicht an, alle derart Betroffenen gleichsam unter den Generalverdacht mangelnder Eignung zu stellen, vor dem sie sich nur durch das Ablegen einer (erneuten) Eignungsprüfung befreien können. Dies ist nicht nur mit dem kirchenverfassungsrechtlichen Lebenszeitprinzip schlechthin unvereinbar, sondern überschreitet auch die vom reformatorischen Amtsverständnis gezogenen Grenzen.“15 

Darüber hinaus wecke die Prüfungsgestaltung selbst gravierende Bedenken, weil es fraglich sei, ob sie eine angemessene Weise zur Eignungsfeststellung darstelle. Prof. Dr. Link kommt deshalb zu dem Schluss: „Jedenfalls bietet das Auswahlverfahren auch in seiner gegenwärtigen Ausgestaltung und praktischen Handhabung keine tragfähige Rechtsgrundlage für einen derart gravierenden Eingriff in ein auf Lebenszeit begründetes öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis.“16
Besonders hellhörig sollte die Kirchenleitung im Rheinland und alle Kirchenleitungen in der EKD machen, was Prof. Dr. Link am Schluss seines Gutachtens zu bedenken gibt: „Zwar sind die Kirchen kraft ihrer verfassungsrechtlich garantierten Ämterhoheit nicht unmittelbar an die ‚hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums’ (Art. 33 Abs. 5 GG) gebunden, wohl aber an die Beachtung eines strukturbildenden Minimums, das ihre Dienstverhältnisse als solche des öffentlichen Rechts noch erkennbar macht und deshalb deren Exemtion aus dem staatlichen Arbeits- und Sozialrecht legitimiert. Die Kirchen unterliegen, wenn sie ihre Dienstverhältnisse öffentlich-rechtlich ausgestalten, einem gewissen ‚Typenzwang’. Dazu gehört im besonderen Maße auch das Lebenszeitprinzip.“17 Sollte es bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Wartestandsversetzungen zu einer Vielzahl von Prozessen auch vor staatlichen Gerichten kommen, „so werden sie sich einer genaueren Prüfung am Maßstab auch kirchenspezifisch nicht abdingbarer Grundsätze des öffentlichen Dienstrechts nicht mehr entziehen können. Dann drohen den Kirchen nicht nur unliebsame Prozessniederlagen, sondern ihre Dienstherrnfähigkeit könnte selbst auf den Prüfstand geraten.“18
Das Gutachten lässt nach unserer Überzeugung keinen Spielraum in der Beurteilung des neu eingeführten „Zentralen Auswahlverfahrens“. Für uns ergibt sich daraus nur eine Folgerung: Das Auswahlverfahren muss ausgesetzt und zurückgenommen werden und es müssen neue Wege gesucht werden, das Problem der großen Zahl von Pfarrerinnen und Pfarrern im Wartestand zu lösen. Ich habe Präses Schneider ein Exemplar unseres Gutachtens übersandt und um ein Gespräch gebeten. In der vorletzten Woche haben Ulrich Conrad, Dr. Gerhard Tröger und ich zusammen mit den beiden Vorsitzenden des Pfarrvereins im Rheinland, Friedhelm Maurer und Asta Brants ein Gespräch mit Vertretern der Kirchenleitung und des Kirchenamtes geführt. In dem intensiven Gespräch wurden die unterschiedlichen Positionen ausgetauscht und diskutiert. Vor einer Entscheidung über das weitere Vorgehen plant die Kirchenleitung

 – wie OKR Jürgen Dembek informierte – noch ein eigenes Gutachten einzuholen. Wir hoffen, dass ein Weg gefunden werden kann, der sowohl den betroffenen Pfarrerinnen und Pfarrern gerecht wird als auch das akute Personalproblem in der Evangelischen Kirche im Rheinland lösen hilft.   
Der Verband erhält ein neues Gesicht – Arbeit am Corporate Design

Mit den sog. „Kasseler Perspektiven“, die 2005 in Bad Salzuflen beschlossen wurden, haben wir unsere Verbandsarbeit auf zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen ausgerichtet. Ich nenne noch einmal die drei wesentlichen Ziele, die unsere zukünftige Verbandsarbeit leiten sollen:

- Vertretung der deutschen Pfarrerinnen- und Pfarrerschaft gegenüber der 

  Öffentlichkeit (Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und Verbesserung 

  des öffentlichen Erscheinungsbildes),

- Vertretung der deutschen Pfarrerinnen- und Pfarrerschaft gegenüber der EKD 

  in dienstrechtlichen Fragen (Pfarrervertretung in der EKD),

- Förderung der Gemeinschaft, des Austauschs und des Gesprächs der 

  Pfarrerinnen und Pfarrer in der EKD (Deutsche Pfarrerinnen- und 

  Pfarrertage, Deutsches Pfarrerblatt, Pfarramtskalender).

Die Neuausrichtung der Verbandsarbeit hat auch Auswirkungen auf die Satzung. Wir haben bereits bei der letzten Mitgliederversammlung in Bad Boll darüber beraten und uns über die Inhalte verständigt. Nachdem die beschlossenen Änderungen so umfangreich waren, ist es nötig, diese als Neufassung bei dieser Mitgliederversammlung noch einmal zur Abstimmung zu stellen. Die Neufassung der Satzung sieht u. a. eine Erweiterung des Vorstands um drei Mitglieder vor und schlägt auch einen neuen Namen für den Verband vor. Auf Einzelheiten werde ich in einem eigenen Tagesordnungspunkt der Mitgliederversammlung im Anschluss an meinen Bericht noch näher eingehen.  

Zum Vorschlag eines neuen Namens will ich aber an dieser Stelle schon einiges ausführen. Was hat uns zu dieser Namensänderung bewogen?

Zusammen mit der Medienagentur Roberts in Kassel machte sich im letzten Jahr ein Ausschuss, den der Vorstand eingesetzt hatte, an die Arbeit, um über das Erscheinungsbild des Verbandes in der Öffentlichkeit nachzudenken: Wie kann der Verband noch effektiver in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten? Wie kann er sich so präsentieren, dass man ihn und seine Anliegen besser zur Kenntnis nimmt? Uns ist natürlich bewusst, dass es in erster Linie darum gehen muss, eine ordentliche Arbeit zu leisten. Aber dann ist es auch wichtig, sie ansprechend öffentlich zu vermitteln und zu präsentieren.

In den ersten Gesprächen mit der Agentur wurde schnell deutlich, was uns schon länger bewusst war: Der bisherige Name des Verbandes eignet sich nicht, in der Öffentlichkeit verständlich zu machen, wer wir sind und was wir leisten. Wir sind schon immer ein Verband von Pfarrerinnen und Pfarrern gewesen. Unsere Arbeit ist auf die Pfarrerinnen und Pfarrer ausgerichtet. Aber wir organisieren uns über die Vereine. Wollten wir ausschließlich ein Verband der Vereine sein, dann könnten wir kaum unseren Anspruch glaubwürdig vertreten, kompetenter Ansprechpartner und Vertreter für alle Pfarrerinnen und Pfarrer in der EKD zu sein.

Als neuen Namen für unseren Verband schlagen wir deshalb vor: 

„Verband evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland e.V.“ 

Wir bitten Sie um Ihre Zustimmung zu dieser Namensänderung, die das Profil unseres Verbandes stärken und festigen wird.

Der Verband wird auch mit einem neuen Logo in Erscheinung treten, das wir Ihnen heute erstmals vorstellen möchten. 

Das nächste Projekt, das wir zusammen mit der Medienagentur Roberts in Angriff nehmen werden, ist eine ansprechende Gestaltung unseres Standes beim Deutschen Evangelischen Kirchentag und bei anderen öffentlichen Auftritten (Messestand, Banner). Schließlich soll das neue Corporate Design des Verbandes auch bei der Gestaltung des Deutschen Pfarrerblattes und des Pfarramtskalenders umgesetzt werden. 

Ich möchte an dieser Stelle dem Schriftleiter des Deutschen Pfarrerblattes, Pfarrer Dr. Peter Haigis und dem Sachbearbeiter für den Pfarramtskalender, Pfarrer Dr. Jörg Neijenhuis, herzlich für Ihr Engagement danken. Im Deutschen Pfarrerblatt hat es in letzter Zeit eine Reihe von Neuerungen gegeben, die das Blatt leserfreundlicher gemacht haben. Im Pfarramtskalender 2008 hat jeder Tag eine eigene Seite mit einer Stundeneinteilung erhalten. Im Kalender 2009 werden weitere Verbesserungen folgen.

Deutscher Pfarrerinnen- und Pfarrertag in Speyer und Mitgliederversammlung 2009 in Dessau – Der Verband lädt herzlich ein!

650 Pfarrerinnen und Pfarrer und Ehepartner haben sich zum Deutschen Pfarrerinnen- und Pfarrertag in Speyer angemeldet. Unser vorhandenes Kontingent an Plätzen ist damit restlos ausgeschöpft. Wir mussten erstmals auch Absagen erteilen. Ich bedanke mich für die herzliche Einladung durch den Verein Pfälzischer Pfarrerinnen und Pfarrer und durch die Evangelische Kirche der Pfalz. Wir sind gern nach Speyer gekommen und genießen die Gastfreundschaft und die freundliche Atmosphäre. Gespannt sind wir auf das Referat des Ratsvorsitzenden, Bischof Dr. Wolfgang Huber und auf die Podiumsdiskussion zum Thema „Was du nicht willst, das man dir tu’ ... Welche Werte braucht das Land?“ Wir haben mit unserer Themenwahl wieder die aktuelle Diskussion in unserem Land getroffen. Ich bin mir sicher, dass wir wichtige Impulse für unsere Arbeit vor Ort mitnehmen können.
Wie immer wird uns der Eröffnungsgottesdienst gut einstimmen und innerlich bereichern und der festliche Abend der Begegnung und die vielen Gespräche am Rande der Veranstaltungen die Verbindungen unter den Pfarrerinnen und Pfarrern aus allen Gliedkirchen der EKD stärken und das Zusammengehörig-keitsgefühl fördern.  

Ich weise Sie schon heute auf die nächste Mitgliederversammlung am 27./28. September in Dessau hin und bedanke für die Einladung des Vereins und der Landeskirche in Anhalt. 

50 Jahre Gleichberechtigung von Mann und Frau und das Kanzelverbot für eine Theologin in Bremen

Ich komme am Ende meines Berichtes noch einmal auf die Pfarrerinnen zurück.

Vor 50 Jahren, am 1. Juli 1958, wurde in Deutschland das Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet – ein erster Schritt in Richtung Chancengleichheit, dem weitere Regelungen folgten, wie zuletzt das Anti-Diskriminierungsgesetz, mit dem Deutschland die Vorgabe der EU-Kommission umsetzte. Die Kirchen sind durch ihre verfassungsrechtliche Stellung wohl nicht unmittelbar an diese Gesetze gebunden, haben sich aber selbst verpflichtet, entsprechende Regelungen zu treffen. 

Zu denken gibt deshalb die Meldung vom 1.7. in „Welt-Online“: „Bremer Kirchengemeinde verwehrt Pastorin die Kanzel.“ Und im Untertitel heißt es:

„Theologin darf nicht bei Trauerfeier sprechen – St. Martini lehnt Frauen im Pfarramt ab und beruft sich auf die Bibel.“ 

Mit Sorge haben wir in den letzten Jahren Entwicklungen in Polen, in der Ukraine und in Lettland zur Kenntnis genommen. Dort wird Theologinnen die Ordination verwehrt. In Gesprächen auf unterschiedlichen Ebenen haben wir gegenüber den Partnerkirchen im Osten immer wieder unser Unverständnis zum Ausdruck gebracht und für die Annahme des Dienstes der Pfarrerinnen geworben. 

Dass im Jahr 2008 in einer EKD-Kirche einer Pfarrerin das Kanzelrecht verwehrt werden kann, hätten wir nicht für möglich gehalten. Auch wenn es in einer Überschrift in ideaSpektrum (26/2008) heißt: „In Bremen ist manches anders“, dann mag man das auf manche Besonderheit in der Struktur oder im Leben dieser Kirche beziehen, aber nicht auf eine Infragestellung der Rechte der Pfarrerinnen. 

Für uns bleiben ernste Fragen, auf die wir gern eine Antwort gehört hätten:

- Ist es innerkirchlich und gegenüber der Öffentlichkeit noch verständlich zu 

  machen, dass die Kirchenleitung einer Gliedkirche der EKD eine 

  Gemeindeordnung, die Pfarrerinnen ablehnt, duldet bzw. weiterhin in Geltung 

  lässt?

- Ist es nicht ein deutliches Zeichen der Schwäche, wenn die EKD im Zuge des 

   Zusammenwachsens der Kirchen zu diesen Vorgängen öffentlich schweigt? 

   Müsste sie dieser Entwicklung nicht entschieden entgegentreten? (Wir hoffen 

   ja, dass zumindest intern Gespräche stattgefunden haben bzw. stattfinden!) 

„Kirche der Freiheit“ mag ja eine Vision der „Kirche der Zukunft“ entwerfen, aber sie darf kein Freibrief sein für die eigenwillige Missachtung theologischer Übereinkünfte und gesetzlicher Rahmenbedingungen für die Arbeit von Pfarrerinnen und Pfarrern. Wenn die EKD den Anspruch erhebt, ein einheitliches Pfarrergesetz für alle Gliedkirchen zu erlassen, dann erwarten wir, dass sie jetzt und in Zukunft verbindliche Rahmenbedingungen für die Arbeit von Pfarrerinnen und Pfarrern schafft und garantiert, an die sich alle Gliedkirchen ohne Einschränkung zu halten haben.
Klaus Weber

Verbandsvorsitzender




1   Die vierte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Kirche in der Vielfalt der 


    Lebensbezüge, hrsg. von W. Huber, J. Friedrich und P. Steinacker, 2006, S. 58


2   Kirche vor Ort – Mit Gottes Auftrag nahe bei den Menschen, hrsg. vom 


    Landessynodalausschuss der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, 2007,S. 49


3   Jörn Halbe, Das Elend im Pfarrberuf heute, Dt. Pfarrerblatt, 4/2008, S. 192


4   Jörn Halbe, aaO, S. 195


5   Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive, Eine Denkschrift der 


    Evangelischen Kirche in Deutschland, 2008, S. 66/67


6   Berufung Rufmord Abberufung, hrsg. von Karl Martin, Sabine Sunnus und Ingrid 


    Ullmann, 2007


7   Mobbing ist kein juristischer Begriff, sondern „ein Sammelbegriff für bestimmte 


    persönlichkeits- und gegebenenfalls gesundheitsschädliche Verhaltensweisen. Rechtlich ist 


    Mobbing die Bezeichnung für den Spezialfall einer verhaltensumfassenden, d.h. 


    mehraktigen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, der Ehre oder der 


    Gesundheit oder anderer ebenso geschützter Rechte.“ (Hartmut Schwan, Mobbing und 


    Fürsorgepflicht, in Hessisches Pfarrerblatt, 1/2005)


8   BVerfGE 43, 154 (165f.)


9   §84 PfDG UEK lautet:


    „(1) Pfarrerinnen und Pfarrer können im Interesse des Dienstes aus ihrer Pfarrstelle 


    abberufen werden, 


      1. wenn die Pfarrstelle aufgehoben, stillgelegt oder mit einer anderen Pfarrstelle 


      verbunden oder für die Pfarrstelle ein anderer Dienstumfang festgelegt wird, 


      2. wenn ein gedeihliches Wirken in der Pfarrstelle nicht mehr gewährleistet erscheint, 


      3. wenn der Gesundheitszustand oder andere persönliche Verhältnisse den Dienst in der 


      Pfarrstelle erheblich beeinträchtigen. 





      (2) Pfarrerinnen und Pfarrer können auch abberufen werden, wenn das Leitungsorgan 


      ihrer Anstellungskörperschaft, bei Gemeindepfarrerinnen und 


      -pfarrern zusätzlich der Kreiskirchenrat (Kreissynodalvorstand), mit einer Mehrheit von 


      zwei Dritteln des ordentlichen Mitgliederbestandes dies beantragt hat.“


10   Prof. Dr. Link, Rechtsgutachten zur Problematik der Abbberufung und   


      Wartestandsversetzung von Geistlichen sowie die Einführung eines „Zentralen 


      Auswahlverfahrens“ in der Evangelischen Kirche im Rheinland, 2008, S. 13/14


11   Prof. Dr. Link, aaO, S. 16


12   Peter von Tiling, Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 43 (Anm. 13), S. 68


13   Wolfgang Bock, Rechtsprobleme der Versetzung von Pfarrerinnen und Pfarrern in den 


      Warte- und Ruhestand, unveröffentlichtes Gutachten des Verbandes, 1999


14   Prof. Dr. Link, aaO, S. 32


15   Prof. Dr. Link, aaO, S. 37


16   Prof. Dr. Link, aaO, S. 40


17   Prof. Dr. Link, aaO, S. 55


18   Prof. Dr. Link, aaO, S. 56/57





